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DER BUNDESMINISTER FÜR INNERES 

Zlo 6399/61-11/0/80 

Schriftliche fillfrage der Abgeordneten 
Dr.JÖrg HAIDER, Dr.FRISCHENSClILAGER, 
betreffend das Buch "Rechtsextremismus 
in Österreich nach 1945"0 

Zu Zl. 192/J-NR/1979 

Zo-1IAB 

1980 -01~ 0 Nt 

zu 492/J 

A n fra g e b e a n t w 0 r tun g 

Zu der von den Abgeordneten Dr.JÖrg HAIDER, 
Dr. FRISCHENSCHLAGER in der Sitzung des Nationalrates 
vom? November 1979 an mich gerichteten Anfrage Nr. 192/J­

NR/19?9~ betreffend das Buch "Rechtsextremismus in Öster­
reich nach 1945!1,beehre ich mich mitzuteilen~ 

Zur Frage71~ Nein. 

Zur F!,age 2: Es heißt 9 das Wesen der Herausgabe yon 
Publikationen - zumal solcher mit historischem 1 

politologischem und soziologischem lruLalt in 
der demokratischen Republik Österreich - nicht 
erfaßt zu haben, wenn man an jemanden, der 
zu einer solchen Publikation ein Vorwort schrei.bt~ 
überhaupt die Frage nach der Identifikation 
mit dem Inhalt - im vorliegenden Fall rund 

600 Seiten - stellto 
Dies gilt ganz besonders für 1n einer 

solchen Ar'bei t zum Ausdruck gebrachte \'lertungen 
von Personen und Organisationen nj.cht nach 
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rechtlichen? sondern nach politischen Kategorien_ 
Dazu kOlllIn.t, da.ß d.ie Publikation IIRechts­

extremj.smus in Österreich nach 1945" gar nicht 

-, 

den Versuch unternimmt, eine in sich geschlossene 
Wertung des Themas bz\V'. innerhalb dessen einzelner 
Organisationen zu präsentieren • 

. Vielmehr handelt es sich um eine Sammlun.g 
von Beiträgen dazu; zusätzlich noch um Vermittlung 
von Informationen, die meines Wissens bisher n.icht 
konkret widerlegt ~rurden. 

Da der Text meines Gele! twortes lclar über 

meinen Standpunkt Auskunft gibt, lege ich ihn 
sicherheitshalber dieser .Anfragebeantwortu.ngnoch.mals 
bei0 

Grundsätzlich will ich noch bemerken? daß sich 
die Frage auf keinem Akt der Vollziehung im Sinne 
des § 90 Geschäftsordnungsgesetz 9 :EGBl. NI.'. 410/1975, 
beziehto 

,Zur Fra~e 3 ~ Die Herausgabe der PubliY..:a.tion URechtsextremismus 

in Österreich nach 1945" erfolgte im Ra.hmen des 
Artikels 13 des im Verfassungsrang stehenden staats­
grundgesetzes vom 21. Dezember l867~ RGB1. Nro 142 9 

über die allgemeinen Rechte der staatsbürger 0 Dana.ch 
hat jedermann das Recht, durch Wort 9 Schrift, Druck 
oder durch bildliehe Darstellung seine l'Jleinung 

innerhalb der geset~~lichen Schranken frei zu äußerno 
·Wenn jemand der Ansicht ist ~ daß ihm in einem 

Druckwerk eine verächtliche Eigenschaft oder 
Gesinnung oder ein verächtliches Verhalten vorge­

worfen ';l1ird, eröffnet die österreichische Rechts­
ordnung durchaus Möglichkeiten, sich gegen einen 
solchen. VorW11rf zur \'1e11.2' zu setzen. In diesem Zu­
sammenhang da-rf ich insbesondere auf die Bestirnmung,sTI 

des Strafgesetzbuches hinsichtlich der üblen Nach-· 
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rede in eJ.nem Druckwerk (§ 111 StQB) verweisen. 
Die A..lJ.ndung einer solchen strafbaren Handlung 
könnte jedoch im vorliegenden Falle gemäß § 117 

stGB nur auf Verlangen des in seiner Ehre Verletzten 
erfolgen. Keinesfalls jedoch ist dem Bundesminister 
für Inneres irger..deine Zuständigkeit zur Unter­
bindung oder Ahndung ehrenrühriger Veröffentlichungen 

in Druclnierken eingeräumt. 

Beilage 

30 Jänner 1980 
/' 
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"ZUM GELEIT 
--------------------

34 Jahre nach der Befreiung Österreichs durch die 
Alliierten ist die demokratische Republik Österreich allen, 
die in ihr leben, eine Selbstverständlichkeit geworden. 
Österreichs Ansehen in der Welt 9 ebenso wie die wirtschaft­
Itche und sozi.ale Stabili tät 9 sind unbestreitbar. Rechts­
extremismus, dessen fürchterlichste Konsequenz in di.€sem 
Jahrhundert der Nationalsozialismus darstellte, flackerte 
aber auch in den Jahren des Wiederaufbaues und des wirt­
schaftlichen Wohlstandes immer wieder auf. Der Blutzoll 
Österreichs zwischen 1938 und 1945 9 2470000 zur Deutschen 
.Wehrmacht eingezogene, gefallene oder vermißte Österreicher, 
25.000 getBtete Zivilisten, 65.000 ermordete Bsterreichi~ 
sehe Juden und 2.700 aus politischen Gründen hingerichtete 
Österreicher, sowie 30.000, die in Gestapohaft oder Konze·n­
trationslager nicht überlebt haben, das alles ist anscheinend 
nicht genug o 

Information liber Faschismus und Nationalsozialismus 
ist die Voraussetzung für eine erfolgreiche Bekämpfung des 
Neofaschismuso Die Unfaßbarkeit des vergangenen Grauens für 
den einzelnen erschwert eine erfolgreiche Informationo Die 
Aufführung des mehrteiligen Filmes "Holocaust" und die ebenso 
starken wie überwiegend positiven Reaktionen in Österreich 
haben 3weierlei gezeigtg Gemessen an den erhobenen Fernseh-. 
einschaltziffern war das Interesse in Österreich ungleich 
h~her als in der Bunde~republik Deutschland, und bei aller 
Problematik filmischer Darstellung erwies sich die Auflösung 
des Massenmordes in die Darstellung von Einzelschicksalen 
als die einzige Möglichkeit, dieses millionenfach Geschehene, 
Unfaßbare für den Einzelmensch~n fa~bar zu machen. 
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Wer sonst 9 wenn nicht der Innenminister einer demo­
kratischen Republik, hat sich darum zu sorgen, daß sich so 
etwas nie wiederholen kann. Beste Faschismusbekämpfung ist 
es, Demokraten zu erziehen. Die beste Form, Demokraten zu 
erzi.ehen 9 heißt, sie über d.::;n Ungeist des Faschismus Zl..l. 

informieren und Demokratie vorzulebeno 

In diesem Sinne begrüße ich die Herausgabe dieses 
Buches~ 

Erwin Lane 
Bundesminister für Inneres" 
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